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Sa1T. _ ··nch.·ag 

E cr''~lgende redeg~relse giver et overblik over, hvordan og med hvilke 
fnj_(i .•• -, Europa-Parlamcntet har medvirket ved etableringen af en europcPisk 
ordning pa omradet beskyttelse af fugle. 

Det i scs, hvordan en ra?kk.e med lemmer med skriftlige og mundtlige fore-
sp0 i~3ler mälbevidst har udvirket, at Kommissionen har forelagt et for
slaq til et bindende fa?llesskabsdirektiv om fredning af fugle. Endvidere 
redey~~es der for de vigtigste resultater af den pa Kommissionans initia
tiv ivrerksatte unders~gelse om n~dvendigherlen af foranstaltninger til be
skyttelse af fugle. Endelig gengives det vcesentligste indhold af Europa
Parlamentets udtalelser i forbindelse med et andragende om redning af trcek
fuglene og Kommissionens forslag til direktiv. I disse udtalelser gives der 
udtryk for Europa-Parlamentets principielle holdning pä dette omräde. 

~usammenf~sung 

Die n.:-lchfolgende Darstelh.1ng gibt einen t.Jberblick darüber, in welcher vveise 
und mit welchen Mitteln das Europäische Parlament am Zustandekommen einer 
europäischen Regelung im Bereich des Vogelschutzes mitgewirkt hat. 

Bs wird aufgezeigt, wie einige Abgeordnete durch gezielte Schriftliche und 
Windliehe Anfragen die Kommission dazu gebracht haben, einen Vorschlag für 
e1ne verbindliche Gemeinschaftsrichtlinie zur Erhaltung der Vogelarten vor
zulcqen. Ferner ~.llferden die wichtigsten Ergebnisse der von der Kommission 
in 1\nftra9 gegebenen Studie über die Notwendigkeit von Vogelschutzmaßnahmen 
dargcler)t. Der Oberblick vermittelt schließlich den wesentlichen Inhalt der 
Stelltlngnahmen des Europ~ischen Parlaments zu einer Petition betreffend die 
Rettung der 6ugvögel und zu dem Richtlinienvorschlag der Kommission. In 
uiesen Stellungnahmen wird die grundsätzliche Haltung der Parlamentarier 
in diesem Bereich zum Ausdruck gebracht. 

The followinq· account summarizes the ways and means by which the European 
Parliament has helped to introduce a European regulation on bird protection. 

r.t shows how certain MPs, by means of specific Written and Oral Questions, 
prevailed on the Conunission to submit a proposal for a binding Communi.ty 
directive on the conservation of bird species. It goes on to describe the 
main results of the study sponsored by the Commission on the need for 
bird prot:ection measures. Final1y the summary gives the gist of the 
European Parliament's opinions on a petition concerning the conservation 
of migratory birds, and on the Comm.ission's proposed direc-cive. These 
Jpinions reflect the basic approach taken by Members of Parliament in the 
matter. 

g_~_'? um_§_ 

J,' c~xpos(· suivant donne un aperc;u des methodes employees par le Parlement 
CU ~op6c'n pour contribuer a l' elaborat~on d I une reglementation europeenne 
cn nli.ltiöre dc protection des oiseaux. 

D' llfW P·l ~t, on vo.i t comment certa ins parlementa ires ont amene la Commission, 
pil r lc t ruchernent dn questions orales et ecri tes appropriees, a presenter 
unc proposition de directive, cont1:aignante, concernant la conservation des 
C·i!"·H~('HiY.. D'autre part, description est faite des principaux resultats de 
i '/·i .. urh· r ffcctuee a 1' initiative de la Cornmission sur la necessite de 
prendre des mesures destinees a assurer la protection des oiseaux. Enfin, 
c:·t e:.nerc;u n?.sume pour 1' essentiel les avis du Parlement europeen sur une 
pct~tion relative a la necessite de sauver les oiseaux rnigrateurs et sur 
la proposition de directive de la Commission. Ces avis traduisent la posi
tion de principe des parlementaires dans ce domaine. 
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Il test(J ehe Af~guE: illuAtra i modi in cui il Parlamento europeo ha contr.i
buito al.la realizzazione di una disciplina europea per la protezione degli 
uccelli. 

Viene indicato in qual modo aleuni rappresentanti hanno indotto, mediante 
precise interroqazioni scritte ed orali, la Commissinne a presentare una 
proposta vincolante di direttiva comunitaria per la conservazione dell'avi
fauna. Vengono inoltre esposti i piu importanti risultati degli studi fatti 
effettuare dalla Commissione sulla necessita di misure per la protezione 
degli uccelli. Ci si sofferma infine sul contenute essenziale dei pareri 
del Parlamento europeo in merito ad una petizione concernente la salvezza 
degli uccelli migratori ed in merito alla proposta di direttiva della Com
missione. In questi pareri viene espresso l'atteggiame~o di principio dei 
parlamentari al riguardo. 

Samenvatting 

Hierna wordt uiteengezet hoe en met welke middelen het Europese Parlement 
heeft mecgewcrkt aan de totstandkoming van een Europese regeling op het 
gebied van dc vogelbescherming. 

Er wordt op gowczen, hoe enkele afgevaardigden de Conunissie door het stel
len van gerichte schriftelijke en mondelinge vragen ertoe hebben gebracht 
een voorstel in te dienen voor een verbindende communautaire richtlijn 
voor het behoud van de vogelsoorten. Verder worden de belangrijkste resul
taten uiteengezet van de studie naar de noodzaak van beschermende maat
regelen voor vogels, waartoe de Commissie opdracht had gegeven. Ten slotte 
wordt de inhoud weergegeven van het standpunt van het Europese Parlement 
over een verzoekschrift inzake de redding van trekvogels en over het 
voorstel van de Commissie voor een richtlijn. In deze adviezen komt het 
principiele standpunt van de leden van het Parlement tot uitdrukking. 
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Die Aktivitäten des Europäischen Parlaments 

im Bereich des Vogelschutzes 

Parlamentarische Anfragen 

Das Europäische Parlament hat sich bereits vor Jahren mit dem Problern der 

Erhaltung unserer Zug- und Singvögel befaßt. Die Initiativen in diesem Be

reich begannen mit parlamentarischen Anfragen europäischer Abgeordneter. 

So hat z.B. Herr Glesener (Luxemburg) im September 1971 in einer Schrift

lichen Anfrage über die skandalöse Tötung von Zugvögeln in Belgien und 

ItaU en die Kommission der Europäischen Gemeinschaften in Brüssel um Aus

kunft dilrilber ersucht, ob sie beabsichtige, 

- qPqcn d:ic Massenvernichtung von Zugvögeln in den genannten Ländern vor

zuqcllen, 

- gerncjnsame Rechtsvorschriften zur Erhaltung der Zugvögel vorzusehen. 

Ferner wurde die Kornmission gefragt, welche konkreten Maßnahmen sie vorzu

schlagen gedenkt, um die verheerenden Folgen der Vernichtung der Zugvögel 

so weit wie möglich einzudämmen. 

In ihrer Antwort wies die Kommission darauf hin, daß sie in ihrer ersten 

Mitteilung über die Umweltschutzpolitik der Gemeinschaften keine konkreten 

Maßnahmen auf dem Gebiet des Vogelschutzes vorgeschlagen habe. Sie schloß 

jedoch damals nicht aus, daß später auf Gemeinschaftsebene Maßnahmen vor

geschlagen werden, um der Vernichtung von Zugvögeln Einhalt zu gebieten. 

A11f diese Antwort der Kommission nahm der europäische Abgeordnete 

Jl;ms Edqar Jahn (Bundesrepublik Deutschland) Bezug. Er bat die Kommission 

in einer SchrifLJichcn Anfrage vom Februar 1973 betreffend Massenvernich

tuncr V()n 7.uqvüqcJn in Italien um Mitteilung, ob sie es im Hinblick auf 

die sich hmncr mehr zusp.i tzende Lage in Italien für vordringlich hält, 

im Rahmen der von der Gipfelkonferenz vom Oktober 1972 in Paris beschlos

senen gemeinschaftlichen Umweltpolitik zweckdienliche Sofortmaßnahmen vor

zuschlagen, um die Wiederherstellung des durch die Vogelvernichtung in 

Mitleidenschaft gezogenen biologischen Gleichgewichts in Europa zu ge

währleisten. 

Die Kanunission beantwortete die Frage dahin gehend, daß sie in letzter 

Zeit Protestschreiben und Petitionen von Privatpersonen, Tierschutzver

einen und Aktionskomitees erhält. Sie behalte sich vor, bei der italieni

schen Regierung zu intervenieren, damit Italien so bald wie möglich ein 

Gesetz zur Regelung der Vogelstellerei erlä~t. Die Sorge um die Erhaltung 

der natUrliehen Umwelt habe die Kommission ganz allgemein zu der Überlegung 

vcrr~;, J •l ß l , ()b C'n LHprcchende Vors eh läge in das Akt ionsprogramrn der Euro

pFiinf;rlr-n r:l·ffl('ir~~whilfl.cn fiir den Umweltschutz aufgenommen werden sollen. 

- 3 -



In der 'I'at wurde in dem von der Kommission vorgeschlagenen und vom Rat am 

22. November 1973 angenommenen Umweltschutzprogramm u.a. festgeschrieben, 

daß die Kommission die Aufgabe hat, eine Gemeinschaftsaktion der Mitglied

staaten auf dem Gebiet des Schutzes der Vögel und bestimmter anderer Tier

arten im Rahmen des Europarats und sonstiger internationaler Organisationen 

zu fördern und die einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zum Schutz der Tier

welt und insbesondere der Zugvögel mit dem Ziel einer· etwaigen Harmonisie

rung dieser Vorschriften zu prüfen. Dem Programm zufolge sollte diese Aktion 

so schnell wie möglich, spätestens jedoch bis zum 3le Dezember 1974, durch

geführt werden. Die Kommission erhielt den Auftrag, vor diesem Zeitpunkt 

gegebenenfalls Vorschläge vorzulegen. 

Auf dje~cn Text des Umweltschutzprogramms verwies die Kommission einen 

an<lPrcn 7\bgcordncten, dor sie im September 1973 gefragt hatte, ob sie 

-- die AuffCJABltnq vertritt, daß die duldsame Haltung der Gemeinschaft 

qeqcniiber rlcn Praktiken in den Mitgliedstaaten, Singvögel in Netzen und 

Pullen zu fangen, mit dem Umweltbewußtsein der Gemeinschaft zu verein

baren ist, 

- beabsichtigt, auf Frankreich und Italien Druck auszuüben, damit diese 

grausamen Praktiken dort verboten werden, 

- beabsichtigt, ein Verbot zur Einfuhr von konserviertem Vogelfleisch aus 

Zypern, der Türkei und anderen Ländern vorzuschlagen, in denen das Auf

stellen von Fallen gesetzlich erlaubt ist. 

Die Kommission wies in ihren Antworten ferner darauf hin, daß sie einen 

hochqualifizierten Sachverständigen mit einer Untersuchung des Fragenkom

plexes zu beauftragen beabsichtige und anband der Ergebnisse dieser Unter

suchunq m.it den Vcrlrotern der Mitgliedstaaten die konkreten Möglichkeiten 

prUfP.n und slQ!!l Hnt gegebenenfalls geeignete Vorschläge vorlegen werde. 

An die lct.7.lP.re Zusage der Kommission knüpfte der Abgeordnete in seiner 

Schriftlichen Anfrage vom Januar 1974 an, als er sich erkundigte, welchen 

Sachverständigen die Kommission mit der erwähnten Untersuchung beauftragt 

hat und bis wann mit seinem Bericht zu rechnen ist. Ferner bat der Frage

steller um Mitteilung, welche Fortschritte die Kommission bei der Prüfung 

der einzelstaatlichen Gesetzgebung zum Schutz der Tierwelt und insbesondere 

der Zugvögel gemacht hat und welche Pläne sie für die Harmonisierung auf 

diesem Sektor erwägt. 

In dieselbe Richtung ging eine Mündliche Anfrage ohne Aussprache, die im 

M·~rz 1074 an die Kommission gerichtet und im Mai 1974 im Plenum des Euro

r>J i FJC::h(•n Par lamcnts beantwortet wurde. 
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Die Kommission präzisierte in ihren Antworten, daß die Untersuchung der 

"Zoologischen Gesellschaft von 1858" in Frankfurt, die von Professor 

Dr. Grizmek geleitet wird, übertragen wurde. Nach Auskunft der Kommission 

sollte die Studie im Juli 1974 abqeschlossen sein. Über ihre Ergebnisse 

würden das Europäische Parlament und die Öffentlichkeit unterrichtet werden. 

Erst nach ihrer Fertigstellung und nach ihrer programmgemäßen Prüfung durch 

eine Gruppe nationaler Sachverständiger können nach Ansicht der Kommission 

etwaige Rechtsvorschriften in Aussicht genommen werden. 

Im Oktober 1974 wurde die Kommission um Mitteilung gebeten, welche Fortschrit

te sie bei der praktischen Durchführung von Maßnahmen zum Schutz der Zugvögel 

seither gemacht hat. 

Zum gleichen Zeitpunkt wandte sich ein anderer Abgeordneter mit einer Schrift

Jichcn Anfra9e an die Kommission, um den Grund für die Verzögerungen bei der 

Fertigstellung der Studie zu erfahren. Ferner erkundigte sich der Fragesteller, 

wann die Kommission beabsichtigt, die gemäß dem Umweltschutzprogramm vor dem 

31. Dezember 1974 zu c~arbeitenden Vorschläge vorzulegen. Ferner wurde die 

Kommission um Mitteilung gebeten, ob sie allen Ernstes ihr Tätigwerden auf 

dem Gebiet des Vogelschutzes von entsprechenden Aktionen im Europarat und 

anderen internationalen Organisationen abhängig machen möchte oder ob sie es 

angesichts der akuten Bedrohung unserer Vogelwelt nicht vielmehr für ihre 

Pflicht hält, aus eigener Initiative unverzüglich zweckdienliche Vorschläge 

in diesem Bereich vorzulegen. 

Die Antworten der Kommission auf diese beiden parlamentarischen Anfragen vom 

Oktober 1974 lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Nachdem die Übersetzungen des im Juli 1974 vorgelegten Schlußberichts der 

Studien j ns Frc-mzös ische und Englische abgeschlossen waren (Oktober 1974) , 

übermittelte die Kommission den Bericht umgehend einer Gruppe unabhängiger 

Sachver-ständiger sowie den zuständigen internationalen Organisationen zur 

Stellungnahme. Die Stellungnahmen wurden für Ende 1974 erwartet. Schon zuvor 

hat die Kommission geprüft, welche Maßnahmen auf internationaler Ebene, vor 

allem angesichts der Pariser Vogelschutzkonvention von 1950 und der Konven

tion von Ramsar zur Erhaltung feuchtklimatischer Böden aus dem Jahre 1971, 

getroffen werden können. Die Kommission beabsichtigt nicht, ihre Tätigkeit 

im Bereich des Vogelschutzes von der Tätigkeit anderer internationaler Orga

~isationcn abhtingig zu machen. Sie wird vielmehr eigenverantwortlich handeln 

und zweckdienliche Vorschläge in diesem Bereich vor Ende des Jahres 1974 

vorleqq.D_. 

Die angekündigten Vorschläge erschöpften sich jedoch in einer Empfehlung 

der Kommission vorn 20. Dezember 1974 an die Mitgliedstaaten zum Schutz der 
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Vögel und ihrer natürlichen Lebensräume. Unter Bezugnahme auf die Ergebnisse 

der Untersuchung der "Zoologischen Gesellschaft von 1858" (1) empfiehlt die 

Kommission den Mitgliedstaaten, dem internationalen Übereinkommen von Paris 

aus dem Jahre 1950 zum Schutz der Vögel sowie dem Übereinkommen von Rarnsar 

aus dem Jahrn 1971 ~ber die Erhaltung der international bedeutenden Sumpf

qebj cle ;11 s r.c~bcnsräumc für Wasservögel "so bald wie möglich beizutreten, 

sofern sie dieEJ nicht bereits getan haben". 

15 Monate später, im März 1975, wurde die Kommission im Wege einer Schrift

lichen Anfrage gebeten, in einer kurzen Ubersicht anzugeben, welche Mit

gliedsta~ten diese Übereinkommen 

a) unterzeichnet haben, 

b) ratifiziert haben, 

c) ihnen aufyrund der Empfehlung der Kommission vorn 20. Dezember 1974 bei

getreten sind~ 

Außerdem wurde die Kommission gefragt, welche Auswirkungen eine strikte Ein

haltung der beiden Übereinkommen auf die Gesetzgebung der Mitgliedstaaten, 

insbesondere hinsichtlich der zu schützenden Vogelarten hat. 

Aus der Antwort der Kommission ging hervor, daß trotz der Empfehlung der 

KommissJen Dcinernark, Deutschland, Großbritannien, Irland und Italien dem 

U'berc>inkommen von Paris nicht beigetreten sind. Das Übereinkommen von 

RamsC~r war von Diincmark, Frankrejch, Luxemburg und den Niederlanden noch 

nichl llTilr~r?.ciclJnel worden. Nach Auskunft der Kommission wirkt sich die 

slrik.LP E]nhaltung der Übereinkommen auf die Gesetzgebung der Unterzeich

nerstaaten außerordentlich unterschiedlich aus. Die Auswirkungen können 

·ton einer bloßen Änderung in Einzelheiten bis zu einer umfassenden Anpassung 

der Rechtsvorschriften gehen. 

Auf Init1ative des Abgeordneten Jahn richtete der Ausschuß für Volksgesund

heit und Umweltfragen im Frühjahr 1974 eine Mündliche Anfrage mit Aussprache 

tiber die Gefährdung des Naturschutzgebietes des Dollart an die Kommission. 

Gegenstand dieser Anfrage war insbesondere der Schutz von Millionen von 

Brut- und Zugvögeln, deren drohende Vernichtung durch den Bau eines Ab

wasserkanals außerhalb des Deiches das ökologische Gleichgewicht des Dollart

Gebiets schwer beeinträchtigt hätte. Die Kommission wurde gefragt, wie sie 

auf die kräftigen Proteste der niederländischen Bevölkerung und der Experten 

i11 ~llcr Welt rengiert hat und ob sie sich darilber im klaren ist, daß eine 

Altern~t 1v JJ>sung darin bestehen könnte, die 'rrassenführung des Abwasserkanals 

irm(>rh~ Jh d~s Ot"'i ches festzulegen, was dem Vernehmen nach noch nicht einmal 

rnit: einem höheren Kostenaufwand verbunden wäre. Der Ausschuß wollte von der 

KommissJon crf~hren, ob sie bereit ist, im Hinblick darauf, daß 

(1) Vgl. im einzelnen auf S. 12 dieser Ausgabe 
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a) der Dollart ein Grenzgebiet innerhalb der Gemeinschaft ist, 

b) ihr in den europäischen Verträgen das Initiativrecht eingeräumt wird, 

c) das Umweltschutzprogramm vom 22. November 1973 u.a. den Schutz der 

Vögel und bestimmter anderer Tierarten vorsieht, 

bei der niederländischen Regierung unverzüglich darauf hinzuwirken, daß 

sie sich für die Alternativlösung entscheidet, um die Vernichtung des 

Naturschutzgebietes zu verhindern. 

In ihrer Antwort erklärte die Kommission zwar, sie sei sich dessen bewußt. 

daß die Fragen stichhaltig sind. Sie vermochte aber keine bindenden Zusagen 

im Sinne der Anfrage zu geben, sondern teilte lediglich mit, daß sie "einen 

Dialog mit der niederländischen Regierung begonnen" habe. Erfreulicherweise 

hat sich die niederländische Regierung kurze Zeit danach für die umwelt

freund1iche Lösung, d.h. für die Trassenführung des Abwasserkanals inner

halb des Deiches, entschieden. 

_[3_~]1a_n.dJ~!r!_Y _ _d~ _ _peti tion zur Rettung der Zugvögel 

Eine der wichtigsten Stallungnahmen 4es Europäischen Parlaments im Bereich des 

Vogelschutzes ist zweifellos die Entschließung vom 21. Februar 1975 über 

die Petition Nr. 8/74 betreffend die Rettung der Zugvögel. Der Entschlie-

ßung lag ein Bericht zugrunde, den Herr Jahn im Namen des Ausschusses 

fiir Volksgesundheit und Umweltfragen ausgearbeitet hatte. Die Petition, 

die nicht nur an das Europäische Parlament, sondern auch an den Rat und 

die Kommission gerichtet war, wurde eingebracht von leitenden Persönlich

keiten nationaler oder internationaler Tierschutzorganisationen. Die Peten

ten ersuchten die Gemeinschaftsinstitutionen, 

a) Maßr1~hmcn zur Rettung der Zugvögel den nötigen Vorrang vor weniger 

dr i nq<•nd<•n J\n<JC'] 0qcnhc.i ten ci nzuräumen, 

b) (•iJH' int(•nlilf ionalf' Konferenz ilbcr das Problem der. Zugvögel C'inzub0rufcn, 

urn dils qesamtc Problem auf bikontinentaler Ebene (Europa/Afrika) zu prlifen 

und zu bewerten, 

c) iedcm Land, das die Vogeljagd auf seinem Hoheitsgebiet gestattet, zu 

empfehlen, diese Praktiken sofort einzustellen oder zumindest die Jagd

saison drastisch abzukürzen, bis das Ergebnis der internationalen Kon

ferenz bekannt ist, 

d) die Weltöffentlichkeit über diese Tatsachen in der üblichen Weise durch 

internationale Massenmedien zu informieren. 

In seiner Entschließung brachte das Europäische Parlament in Übereinstimmung 

mit den Petenten seine tiefe Beunruhigung über die drohende Ausrottung unserer 

7.11gvi>qe l zum Ausdruck. Es bedauerte, daß trotz der unbestrittenen Notwendig-

kP i t dPr Jo:rha 1t lllltJ des ökologischen Gleichgewichts in Europa und Afrika und 

tr·()l "· rJ,.t IH i llCJ I i dii~P i t 0 i ncr Aktion zum Schutze der Vögel vor Massenvcrni eh-
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tung die Lösung des Problems auf Gemeinschaftsebene noch nicht in Agriff 

,genommen wurde. Das Parlament stellte fest, daß die Dezimierung der Vögel 

auch auf den überhöhten Einsatz von chemischen Schädlingsbekämpfungsmitteln 

zuriickzufi1hren ist, weil dadurch die natürliche Nahrungsgrundlage für die 

Vögel bedrohlich verringert wurde. Andererseits mache die Dezimierung der 

Vögel, die als natürliche Insektenvertilger bekannt sind, den verstärkten 

Einsatz chemischer Schädlingsbekämpfungsmittel erforderlich, um zu ver

hindern, daß Menschen, Tiere und Pflanzen den Schädlingen schutzlos ausge

liefert sind. Das Parlament warnte daher energisch vor den Gefahren, die 

der menschlichen Gesundheit und dem natürlichen Lebensraum durch eine breit 

angelegte chemische Schädlingsbekämpfung drohen. Der Rat und die Kommission 

wurden aufgefordert, in Kürze eine konkrete Regelung zum Schutz der Zug

vc)qel vorzulegen bzw. zu verabschieden, die insbesondere folgende Bestim-

munqcn enthält: 

a) ein ;d lewmeines Verbot des Vogelfangs mit Netzen, 

h) 0ine enqcrc zeitliche ßegrenzunq der Zugvogeljagd mit anderen Mitteln, 

c) eJn generelles Verbot der Quälerei gefangener Vögel, 

d) ein striktes Verbot der Einfuhr toter Sing- und Zugvögel in die Gemein

schaft sowie die Kontrolle der Einfuhr lebender Sing- und Zugvögel. 

Darüber hinaus befürwortete das Parlament alle Maßnahmen, die auf einen 

aktiven Vogelschutz hinzielen, insbesondere 

- zur Schaffung von Vogelschutzgebieten, in denen die Vogeljagd generell 

verboten ist, 

- zur Erhaltung besonderer Vogelarten und geeigneter Vogelreservate für 

die Vermehrung der Vögel, 

- zur Gewährleistung gesunder Umweltbedingungen. 

I•'c rne r br<.lchte das Parlament seine Überzeugung zuro Ausdruck, daß die von 

der Konmd RR i on in l\ u ft rag gegebene Studie der "Zoologischen Gese 11 schaft von 

lW)H" iil)(•r Hiirnlliche Fragen .im :l.usi.lrnmenhang mit dem Schutz der 7.ugvögel 

e j ne HO J i dc• n nmd lage fti r konkrete Sofortmaßnahmen der Kommission und des 

Rates auf Gemeinsch~ftsebene bildet. Daher hielt es das Parlament 

nichl für nötig, eine internationale Konferenz über den Schutz der Zug-

vögel einzuberufen, da hierfür nicht mehr genügend Zeit zur Verfügung 

stehe und da im übrigen unverzüglich gehandelt werden müsse. Es betonte, 

daß die Einhaltung der geforderten Gemeinschaftsregelung durch umfangreiche 

Kontrollen und durch Verhängung angemessener Strafen und Folgemaßnahmen bei 

Zuwiderhandlung möglichst weitgehend gewährleistet werden muß. Die Kommis

sion wurde ersucht, auch im internationalen Rahmen durch zweckdienliche 

Initiativen und Verhandlungen auf den Abschluß von Konventionen zum Schutz 

de~ Zug- und Singvögel hinzuwirken. Schließlich forderte das Parlament die 

Kommission ~uf, die Weltöffentlichkeit über die Tatsachen im Zusammenhang 

mit d0rn P rrJb 1 em d0r Zugvögel und iHJcr die getroffenen Schutzmaßnahmen zu in

formif·rr•n, mn dds TJrnweltl;ewußlse.in der breiten ()ffentlichkeit in diesem 

HP.rr•icl1 Ztl wcckf.!II, 11nd die f(ir diese Infonnationsarbeit erforderlichen ver

hältn.ismiiß·iy bescheidenen Mitte] unverzüglich bereitzustellen. 
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In der Aussprache arn 21. Februar 1975 über den der Entschließung zugrunde 

liegenden Bericht von Herrn Jahn über die Petition zur Rettung der Zugvögel 

erklärte Herr Brunner, Mitglied der Kornmission der Europäischen Gemein

schaften, vor dem Plenum des Europäischen Parlaments wörtlich folgendes: 

"Wir können Ihnen eines versichern: wenn die Empfehlung der Kornmission 

zum Beitritt der Mitgliedstaaten zu den Obereinkommen von Paris und Ramsar 

nicht zu einem befriedigenden Ergebnis führt, dann wird die Kommission, wie 

Herr Jahn angeregt hat, eine Richtlinie vorlegen. Wir müssen dann zu einer 

Harmonisierung der Gesetze über den Vogelschutz kommen." 

Bemühungen um eine verbindliche europäische Vogelschutzregelung 

Schon vor seiner Schriftlichen Anfrage vorn März 1975 betreffend die Verwirk

lichung der Obereinkommen von Paris und Rarnsar zum Schutze der Vögel stell

te der Abgeordnete Jahn im Namen des Ausschusses für Volksgesundheit und Urn

weltfragen eine Mündliche Anfrage an die Kommission, in der die Maßnahmen 

der Europäischen Gemeinschaften zum Schutz der Vögel als unzureichend kriti

siert wurden. Die Kornmission wurde insbesondere gefragt, aus welchen Grün

den sie sich mit der Abgabe einer unverbindlichen Empfehlung begnügt hat, 

anstatt gemäß dem Umweltschutzprogramm einen konkreten Verordnungs- oder 

Richtlinienvorschlag vorzulegen, der sich auf Artikel 235 des EWG-Vertrags 

stUtzt und zwingenden Charakter hat. Sie wurde um Mitteilung gebeten, ob 

sie bereit sei, ihre Haltung zu überprüfen und den ihr aus dem Umweltschutz

programm erwachsenden Verpflichtungen nachzukommen. Schließlich erkundigten 

sich die Fragesteller, bis wann mit für alle Mitgliedstaaten verbindlichen 

Vorschlägen der Kornmission gerechnet werden könne. 

In Beantwortung dieser Anfrage erklärte Vizepräsident Scarascia Mugnozza arn 

11. Juli 1975 vor dem Plenum, daß die Kornmission gegenwärtig keinen anderen 

Weg als den der Empfehlung fUr gangbar halte. Eine weitaus striktere Rege

lung könnte nämlich nach Auffassung der Kornmission nur schwerlich in den 

Mitgliedstaaten durchgesetzt werden, in denen sich noch viele Dinge der 

Prüfung der Kornmission entziehen. Die Kornmission befürworte daher weiter

hin die Ausarbeitung einer Empfehlung, jedoch mit der Verpflichtung, dieser 

ein bindenderes Rechtsins~rurnent folgen zu lassen, wenn sie nicht die er

hofften praktischen Ergebnisse erbringt. 

ln der Folgezeit beschwerten sich jedoch namhafte internationale Vogel-

Hclllll zo rq:tll i Bi.l t i onen darOber, daß trotz der Zusagen der Kornmission der 

M•HlfH'IJIItOI d ;111 ~tJqvi>qcln, insbeeondf~re in ltCIUen, in verstärktem Maße fort

geRPizl Wlfrdc, d;1 sich dje italienische Regierung nicht nur nicht an dje 

Empfehl11ng der Kommission hielt, sondern sogar eine weitere Liberalisierung 

der einschlägigen Jagdgesetze in Richtung auf eine Verlängerung der Jagd

zeiten erwog.·Auch in Belgien waren die Vogelschutzbestimmungen gelockert 

worden. In diesem Land wurde während der Vogelfangsaison vorn 16. Oktober bis 

16. November 1975 der Fang von 15 verschiedenen Vogelarten, darunter typische 
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Zug- und Brutvögel, und zwar von insgesamt 80 000 Vögeln gestattet. Außerdem 

wurden zu jener Zeit in Belgien 602 700 Vögel der europäischen Vogelwelt 

in Gefangenschaft gehalten. Auch die Kontrollmaßnahmen ließen zu wünschen 

ilirig. In SUdfrankreich war das Problem eines wirkungsvollen Vogelschutzes 

ebenfalls noch immer nicht gelöst, und die Durchsetzung der französischen 

Vogelschutzbestimmungen stieß in bestimmten Kreisen auf starken Widerstand. 

Be] djeser Sachlage richtete der Ausschuß für Volksgesundheit und Umwelt

fragen Anfang 1976 eine weitere Mündliche Anfrage an die Kommission über 

verbindliche Gemeinschaftsregelungen zum Schutz der Vögel. Die Kommission 

wurde um Mitteilung gebeten, ob sie endlich die Zeit für gekommen halte, 

um gemäß ihren wiederholten Zusagen gegenüber dem Europäischen Parlament 

unverzüglich konkrete Richtlinien- oder Verordnungsvorschläge zu einem 

wirksamen Schutz unserer Vogelwelt und insbesondere der Zugvögel vorzu

legen. Außerdem wurde die Kommission gefragt, wann sie beabsichtige, die 

von ihr in Auftrag gegebene Expertise der "Zoologischen Gesellschaft von 

1858'' zur Situation des Vogelschutzes in den EWG-Staaten zu veröffentlichen. 

In dc r arn rJ. Jo'c·hrun r 1 'J76 abgeh<ll tcnen Aussprache über die Mündliche An frage 

tcjlle Vizepr~sidenl S('urnscin Mugnozza u.a. mit, daß die Studie der Zoologi

schen Gesellschaft, die übrigens in einigen Monaten veröffentlicht werde, der 

Kommjssjon alle nötigen Einzelheiten für die Erstellung eines Richtlinien

entwurfs Ober den Schutz der Vögel geliefert habe. Bem Entwurf, der bereits 

Ende 1975 von der Kommission ausgearbeitet worden sei, lägen folgende Leit

linien zugrunde: 

- Schaffung einer allgemeinen Regelung zum Schutz der wildlebenden Vogel

arten, welche die Vogeljagd und den Vogelfang wie auch den Handel mit 

lebenden oder toten Vögeln verbietet, wobei Ausnahmen für einige Vogel

arten (z.B. Wild) und für bestimmte Ausnahmesituationen (wenn z.B. eine 

Art so zahlreich ist, daß sie Schaden anrichten kann) vorgesehen sind, 

- ausnahmsloses Verbot des Vogelfangs mit Netzen, 

- Jntc11sivü~rung der Schutzmaßnahmen für die bedrohten Vogelarten durch die 

Sch<l r fUJHJ von Vogelreservaten in geeigneten Gebieten und durch die Anwen

dtmrJ von Sonderbest j nunungen zur Gewährleistung gesunder Umweltbedingungen 

in den c;enanntcn Gehjeten, 

- Scl1nffung eines Netzes von Vogelschutzgebieten im Migrationsbereich der 

Zugvügel. 

Der Richtlinienvorschlag werde dem Europäischen Parlament "so bald wie möglich" 

unterbreitet werden. 

Auch im Rahmen seiner Gesamtpolitik im Bereich des Umweltschutzes vergaß das 

Europäische Parlament die Belange des Vogelschutzes nicht. So wurde in die 

Entschließung vom 8. Juli 1976 über die Fortschreibung und Durchführung der 

Umweltpolitik und des Aktionsprogramms der Europäischen Gemeinschaften für 

den Umweltschutz ein Punkt aufgenommen, der wie folgt lautet: 
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"Das Europäische Parlament erwartet von der Kommission, daß sie in dem von 

ihr seit .U.ingerer Zeit angekündigten, aber noch immer nicht vorliegenden 

Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung der Rechtsvorschriften der Mit

gliedstaaten auf dem Gebiet des Vogelschutzes den Forderungen des Euro

päischen Parlaments in vollem Umfang Rechnung trägt." 

~0rncr ist das Europäische Parlament in seinem Bericht über die Ergebnisse 

der Vi<~rtf'n :Int<"'rn(.lt:ionalcn Parl.:1mentarierkonferenz zu Umweltfragen vom 

12. bis 14. April 1976 in Kingston (Jamaika) auf den Schutz ziehender Tier

arlc'n 0:ingC'qangen. In der diesbezüglichen Entschließung vom 18. April 1977 

wurde die Kommission aufgefordert, gegebenenfalls im Einvernehmen mit dem 

Rat, die notwendigen Schritte zu unternehmen, damit eine Internationale 

Konvention für die Erhaltung ziehender Tierarten gemäß den auf der Vierten 

Internationalen Parlamentarierkonferenz verabschiedeten Prinzipien von der 

Gemeinschaft als Ganzes unterzeichnet und ratifiziert wird. Außerdem be

grüßte das Parlament den Richtlinienvorschlag der Kommission zur Erhaltung 

der Vogelarten als einen ersten Schritt auf dem Wege zur Erhaltung ziehender 

Tierarten auf dem Hoheitsgebiet. der Mitgliedstaaten. 

Bevor die Kommission jedoch ihren Richtlinienvorschlag zur Erhaltung der 

Vogelarten dem Europäischen Parlament im Januar 1977 endlich vorlegte, 

richteten die Christlich-demokratische Fraktion und der Ausschuß für Umwelt

fra9cn, Volksgesundheit und Verbraucherschutz im Oktober 1976 eine Münd

liche l\nfra9e an die Kommission. Darin wurde zunächst bedauert, daß das 

Europäische Parlament noch immer nicht im Besitze des lang erwarteten 

Vorschlags der Kommission sei, und darauf hingewiesen, daß ihm zahlreiche 

Protcslc von Vogelschutzorganisationen in der Gemeinschaft einschließlich 

Unterlagen ilber die völlig unzureichende Regelung, die die Kommission 

in :ihrem Entwurf offensichtlich vorgesehen habe, übermittelt wurden.Sodann 

wurde die Kommission gefragt, aus welchen Gründen in ihrem Richtlinienent

wurf entgegen dem Votum des Europäischen Parlaments die Erweiterung der 

Liste der jagdbaren Vogelarten um Stare, Amseln, Buchfinken, Heidelerchen, 

Feldlcrchen, Haubenlerchen, Brachpieper, Wiesenpieper, Baumpieper, Wacholder

drosseln und Rotdrosseln vorgesehen ist, so daß sich die Zahl der jagdbaren 

Vogelarten von ursprünglich 50 auf 61 erhöht. Die Fragesteller wiesen darauf 

hin, daß es sich bei den hinzugekommenen, zur Jagd freigegebenen Vogelarten 

qenuu urn j<•ne handelt, die in besonderem Maße den Vernichtungsmaßnahmen in 

l t ;tl i c-n 7.1lll1 Opfer fallen und daß die Verwirklichung des Entwurfs der Kommis

~;ion t iir- Piniye der genannten Arten die Gefahr ihrer völligen Ausrottung 

·,1·df'uten wiirdc. Die Kommission wurde ferner um Auskunft gebeten, warum sie 

!Je.i j h ren vorbe r·e 1 tenden Expertengesprächen zwar die Vertreter der Jagdver

bände angehört, nicht aber die repräsentativen Vogelschutzorganisationen der 

Gernchn::chafl hinzugezogen hat. Schließlich wollten die Fragesteller wissen, 

ob die Komrniss·ion angesichtsdieser Sachlage bereit ist, ihren Richtlinien

cntwl~rr crJtsr-'r,~chend den Vorstellungen des Europäischen Parlaments zu revi

dieren. 
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ln seiner Antwort am 15. Oktober 1976 vor dem Plenum des Europäischen Parla

ments wies Herr Guazzaroni, Mitgl5ed der Kommission, darauf hin, daß die 

Kommission bis jetzt in der Frage des Vogelschutzes nicht endgültig Stellung 

bezogen und deshalb auch noch keinen einschlägigen Richtlinienvorschlag ver

abschiedet habe. In der ersten Hälfte des Jahres 1976 sei die Kommission 

nicht nur mit Vertretern der internatioanlen Jagdverbände, sondern auch mit 

Ornithologen und Vertretern internationaler Vogelschutzorganisationen zusam

mengetroffen. Die Vielschichtigkeit des Problems und die emotionsgeladene 

Atmosphäre, die es umgibt, zwänge die Kornmission dazu, bei der Vorbereitung 

ihrer Vorschläge höchste Sorgfalt walten zu lassen. Abschließend versicherte 

Herr Ot1azzar.oni dem Parlament, duß mit dem Richtlinienvorschlag eine allge

meine Regelung zum Schutz wildlebender Vogelurten eingeführt wird und dabei 

die Stellungnahmen der interessierten Kreise und vor allem die Wünsche des 

Europäischen Parlaments berücksichtigt werden. 

Ste]J_ungnahme des Parlaments zur Vogelschutzrichtlinie 

Im Januar 1977 übermittelte die Kommission ihren Richtlinienvorschlag über 

die Erhaltung der Vogelarten dem Europäischen Parlament zur Stellungnahme. 

In der Begründung stützte sie sich weitgehend auf die Ergebnisse der von 

ihr in Auftrag gegebenen Studie der "Zoologischen Gesellschaft von 1858''. 

Diese Begründung läßt sich wie folgt zusammenfassen: 

Die Vernichtung und die Abnahme der Bestände einheimischer Vogelarten 

dauern in der Gemeinschaft leider mit besorgniserregendem Tempo an. Die 

Ursachen hierfür sind sowohl die Tötung bestimmter Vogelarten durch die 

Jagd, den Fang mittels Fallen aller Art einschließlich Netzen und Leim

ruten, ;l]_s auch die Beeinträchtigung der Biotope (d. h. des Lebensraums 

der Vügcl), die den Anforderungen für das Überleben und die Fortpflanzung 

dinser. 1\rten nicht mehr genügen. Diese unerfreuliche Lage hat zur Folge, 

dnß heut.e rund 60 Vogelarten vom Aussterben bedroht sind. 

1\uRcrdcm ist bekannt, daß weniger als ein Drittel der 400 in den Mitglied

sta<tl crt beobachteten Vogelarten eine normale Fortpflanzungsrate aufweist. 

Die ,Jayd erfordert weiterhin einen hohen Tribut von der Vogelwelt, und die 

kleineren Vögel, insbesondere die Singvögel, werden vor allem zur Zeit des 

Vogelzugs durch Fang mittels Netzen und Leimruten in verheerendem Maße 

dezimiert. Diese Praktiken werden zwar nicht in allen Mitgliedstaaten in 

gleichem Ausmaß betrieben, sind aber insofern alarmierend, als es sich bei 

den meisten auf den Hoheitsgebieten der Mitgliedstaaten beobachteten Vogel

arten um Zugvögel handelt. Aus diesem Grund bleiben Restriktionen in einem 

Mi I ql i(•dr~t aat aller Voraussicht nach ohne Wirkung auf das Schicksal der be-

t, d I ,.,1,'11 1\ t t (~11, II(> 1 ;IIIIJC"' KP i Jll· !Ja rrnon.i g j erlen Maßnahmen auf dem ganzen 

··ldt•l rJ,., (:t·rnPitll:r'll·lfl .tiiCJ('W<~ttdt w<•t~dnn. 
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Die Abnahme der Zahl der vorhandenen Arten sowie der Rückgang ihrer Be

stände sjnd wegen der Gefahr einer Verschiebunq oder einer Zerstörung 

(~üR b i_n l.o.<J. i .sc.l!.~_n ___ ~:~l_~j._chgew tcht ~~ zu dessen Erha 1 tung sie bei tragen, ein 

~rnHI 7.11 n(•limfmdes H i A:iko fi\r- den ßestand unserer natUrliehen Umwelt. 

Dh~ ld,,n]un:lt <'lURqclüsten Keltcmrcaktionen sind schwierig vorauszusehen 

und t1Uf die Dauer auch schwierig zu bekämpfen. Eine bereits festgestellte 

Folge jst die Schwächung oder Zerstörung der biologischen Regelmechanismen. 

Dies fUhrt zwangsläufig zu einem verstärkten Einsatz von chemischen Be

kämpfungsmitteln gegen Insekten und Nagetiere, der schwerwiegende Neben

wirkungen nicht nur auf andere wildlebende Tier- und Pflanzenarten, die 

nicht in die Bekämpfung der Schädlinge einbezogen sind, sondern auch auf 

den Menschen haben kann. 

Die Probleme des Vogelschutzes erregen in der Öffentlichkeit zunehmend 

Besorgnis. Sei·t 1972 sind z.B. allein bei der Kommission der Europäischen 

Gemeinschaften Eingaben mit mehr als 50 000 Unterschriften eingegangen, 

mit denen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene gefordert werden. 

Ftir diese kritische Situation gibt es zwei Hauptursachen. An erster Stelle 

At Phf'n d ·i <"' MaHnahmcn, die sidl auf den Lebensraum der Vögel auswirken. 

OhnC' CJf'" i qn0ten Lebensraum fOr das Ober leben und die Vermehrung wj ld lebender 

VogelilrtEm ist ihre Erhaltung nicht möglich. Das unmittelbare E.ingreifen 

des Menschen im Wege von Maßnahmen auf den Gebieten der Raumordnung, der 

Jntensivierung der Landwirtschaft~ des Bauwesens und der Ktisten- und 

Flußmilndungsbefestigungen hat sich auf die Höhe der Bestände der Vogel

arten entscheidend ausgewirkt. Dies gilt insbesondere bei Arten, die an 

besondere Milieus, z.B. feuchte Gebiete oder Gehölzzonen, gebunden sind. 

nuch die Versehrnutzung der Lebensräume ist ein wichtiger Faktor für den 

Umfang des Bestands der Vogelarten. 

Die zweite Ursache für die kritische Lage unserer Vögel ist der durch die 

Jagd ausgetibte Druck auf die Vogelwelt, der eine starke Dezimierung des 

Vogelbestandes zur Folge hat. Dieser Ausrottungseffekt wird stark inten

siviert durch Massenvernichtungsmittel oder wahllos ergriffene Mittel. 

De1· H.idlll in icnvorschlag wurde vom zuständigen Ausschuß für Umweltfragen 

dr•s Eut-opii. i sehen Parluments in vier Sitzungen sehr eingehend geprtift. Der 

Berjchtc•rs'l<ltLer legte der Korrun.ission einen Katalog mit 12 präzisen Fragen 

vor, dje scl1r.iftlich beantwortet wurden. Auf der Grundlage des Berichts 

von Herrn Jahn, der vom Ausschuß am 17. Mai 1977 einstimmig bei zwei Ent

haltungen angenommen wurde, fand im Plenum des Europäischen Parlaments in 

Straßburg am 14.Juni 1977 eine längere Debatte statt, in deren Verlauf 

außer dem Berichterstatter acht Abgeordnete und Herr Burke, für Umweltfragen 

zuständiges Mitglied der Kommission, das Wort ergriffen. 
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In seinen Ausführungen erklärte der Berichterstatter u.a., daß er persönlich 

noch strengere Vogelschutzmaßnahmen befürwortet hätte, wie er sie in seinem 

Rer]chls~~twurf vorgesehen habe. Im Interesse eines baldigen Inkrafttretens 

der Hichtl.inie und damit der zügigen Verwirklichung der vorgesehenen Schutz

maßnahmen habe sich der .Ausschuß für Umweltfragen in recht mühsamem Ringen 

um einen fairen und ausgewogenen Kompromiß zwischen den oftmals widerstrei

tenden Interessen der Jagdverbände und der Vogelschutzorganisationen be

müht. Angesichts dieser unter Beweis gestellten weitgehenden Kompromiß

bereitschaft appellierte der Redner an den Rat, die Richtlinie noch im 

Juni 1977 endgültig zu verabschieden, nachdem zuvor auf Ratsebene schon 

mehrfach Verhandlungen stattgefunden hatten. 

zum Schluß der Debatte nahm das Europäische Parlament einstimmig die vom 

Beri r:htr•rst alter irn Namen des Ausschusses für Umweltfragen ausgearbeitete 

r:ntschl ießung an, die sich wie folqt zusammenfassen läßt: 

DAs Pi:lrlamcnl nahm mit Genugtuung zur Kenntnis, daß die Kommission den von 

]hm seit langem geforderten Richtlinienvorschlag zum Schutz der Vögel nun

mehr vorgelegt hat, da es sich hierbei erstmalig um eine konkrete Maßnahme 

der Gemeinschaft handelt, die darauf abzielt, der drohenden Ausrottung 

oder iibermäßigen Dezimierung vieler Vogelarten in Europa entgegenzuwirken. 

Den Leitgedanken der Richtlinie erblickte das Parlament darin, daß dem 

Menschen nicht die Rolle eines Beherrschers der Natur zukommt, sondern daß 

er vielmehr einen Bestandteil der Natur ausmacht, der auf die anderen Be

standteile unseres Ökosystems "Erde" unbedingt angewiesen ist. Das Parla

ment wies ferner ~uf die große Bedeutung der Vögel als Bioindikatoren einer 

sauhf~rf'n Urnwclt hin, da gerade dje empfindlichsten und anfälligsten Vogel

arlf'tl bf•rr-its auaslerhen, wenn der Mensch noch ilberleben kann. Weiter wurde 

in der Entschließung betont, daß als Ursachen fUr die Ausrottung bzw. Dczj

micrung der Vogelarten ]n der Hauptsache die unterschiedslose Jagd auf die 

Vögel zusammen mit dem Eingriff des Menschen in den Lebensraum der Vogel

arlenf vor allem durch die Verwendung chemischer DUngemittel und Schädlings

bckämpfungsmittel, zu sehen sind. Das Parlament wies mit Genugtuung darauf 

hin, daß die in den Mittelmeeranrainerstaaten bejagten kleinen Singvögel 

durch die Richtlinie besser geschützt werden. Es unterstUtzte vorbehaltlos 

die vorgesehenen Bestimmungen Uber das Verbot einer Bejagung der Vögel mit 

massiven und/oder wahllosen Fang- und Ausrottungsmitteln und betonte, 

daß diese Verbotsvorschriften strikt angewandt und eingehalten werden mUssen. 

Die Kommission wurde aufgefordert, Maßnahmen zur Information und Anleitung 

der ncvi>lkerungcn der Mitgliedstaaten zu untersuchen und anzuwenden, deren 

,-J ilqdl )r:i11dH! du rclt d.i e Vorsehr i ft en der Gemei nscha ftsr icht linie eingeschränkt 

fHh•r 111ttr>rbund0n w0rdon. Sch1.icß]jch betonte dus EuroplUsehe Parlament, daß 

irn Jntr>rrRHP der von der Ausrottung oder weiteren starken Dez.imierung be

drohtPn Voqclart.cn rasches Handeln geboten jst, und forderte d<::~hcr, daß die 

Frist zur Umsetzung der Richtlinie in innerstaatliches Recht auf ein Jahr ab 

B~~ann~gab~ der Richtlinie verkürzt wird. 
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Noch während der Ausschußberatungen über den Richtlinienvorschlag der Kommis

sion zur Erhaltung der Vogelarten zeigten sich zwei europäische Abgeordnete 

besorgt darüber, daß die in Vorbereitung befindliche 16. Novellierung zum 

italienischen Jagdgesetz mit dem Richtlinienvorschlag der Kommission nicht 

vereinbar ist. Im März 1977 wurde eine Schriftliche Anfrage an die Kommis

sion gerichtet, in der sie um Auskunft gebeten wurde, über welche Mittel 

sie verfügt, um in Italien ihre Forderung durchzusetzen, daß die Jagd auf 

bestimmte von der Ausrottung bedrohte Vogelarten verhindert werden soll, 

eine J•'orclcrung, <1n die sich das neue italienische Jagdgesetz in keiner 

Wciar~ hiilt. 

In ihrer Antwort räumte die Kommission ein, daß zwischen dem italienischen 

Jagdgesetz und ihrem Richtlinienvorschlag erhebliche Unterschiede bestehen, 

die vor allem das Verzeichnis der Vogelarten, diebejagt oder verkaufrwerden 

dUrfen, sowie bestimmte Jagdmethoden betreffen. Die Kommission habe bezüglich 

dieser Fragen Verbindung mit der italienischen Regierung aufgenommen, um sich 

zu vergewissern, daß durch die etwaige Annahme des Gesetzentwurfs durch das 

italienische Parlament die Genehmigung des Richtlinienvorschlags durch den 

Rat in der von der Kommission vorgelegten Fassung nicht behindert wird. 

In der anderen Schriftlichen Anfrage vom Mai 1977 an die Kommission wurde 

zunächst darauf hingewiesen, daß gemäß Artikel 18 des neuen italienischen 

Jagdgesetzentwurfs "die Regionen ••• den Vogelfanganlagen die Genehmigung 

zum Fang und zur Weiterveräußerung von Vögeln erteilen können, und zwar zum 

Zwecke der Haltung von Zugvögeln, die als lebende Lockvögel zur Jagd genutzt 

werden sollen, wie auch zum Zwecke der Liebhaberei und für die traditionellen 

V0qclrn~ir.k.tn", .d.h. d.iejenigen Märkte, die von den Vogelstellern beschickt 

WPtdPJJ. Der I•'ragesteller bat die Kommission daher um Mitteilung, ob die ge

n;nlJJ tc• Besl i mmung von Artikel 18 mit ihrem Richtlinienvorschlag über die 

J·:rh<1 J lnng dc r Vogelarten vereinbar ist und ob es den Tatsachen entspricht, daß 

aufgrur1d der 16. Novellierung des Rahmengesetzes zur Jagd in Italien die Jagd

zr.it auf Singvögel um 14 Tage auf den 16. August vorverlegt wurde. Außerdem 

wurde die Kommission gefragt, welche sonstigen Vorschriften des Rahmengesetzes 

mit dem Richtlinienvorschlag der Kommission nicht vereinbar sind. Schließlich 

sollte die Kommission erklären, ob sie in Wahrnehmung ihrer Aufgabe als Hüterin 

der Verträge bereit ist, schon jetzt bei der italienischen Regierung vorstel

lig zu werden mit dem Ziel, Verstöße gegen die Gemeinschaftsvorschriften von 

vornherein zu unterbinden, zumal es erfahrungsgemäß mit Schwierigkeiten ver

bunden isL und längere Zeit in Anspruch nimmt, geltendes Recht rückgängig zu 

rn;Jch<"'n oder abzuändern. 

Jn ihrr•r Antwort wies d.ie Komm.iRsion darauf hin, daß im Gegensatz zum Entwurf 

rJ,.N i t" I i rot1 i r--when .J;,qdgcsetzes j hr Richtlinienvorschlag weder l\bweiclnmgen 

fii r· d;H-1 Jo'.wqf.'n von Viiqe ln, die ;d s lebende Lockvöge 1 benutzt werden sollen, 

noC'h ffir df~n Verk;JUf <1n Vogelliebhaber vorsieht . .L>ie Vogeljngd mit IIilfe 
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lebender Lockvögel sei im übrigen gemäß Artikel 8 des Richtlinienvorschlags 

untersagt. Der italienische Gesetzentwurf weiche in folgenden Punkten von 

dem Richtlinienvorschlag ab: Verzeichnis der Arten, die gejagt werden dürfen, 

genehnd(Jte Jagdmethoden, Vogelhandel und Abweichungsgründe und -modalitäten. 

Insbesondere sei nach dem italienischen Gesetzentw11rf die Jagd auf verschie

dene kleine Singvogelarten freigegeben, deren Bejagung gemäß dem Richtlinien

vorschlag nicht erlaubt ist. Die Kommission habe die italienischen Behörden 

auf die genannten Divergenzen hingewiesen und den Wunsch geäußert, daß der 

italienische Entwurf im Sinne einer Angleichung an den Richtlinienvorschlag 

oder in einer Weise geändert wird, die eine einfache Anpassung an die Richt

linie nach ihrer Verabschiedung möglich macht. 

l\hschlicßend jst festzustellen, daß der Rat die Richtlinie zur Erhaltung der 

Vogel~rtcn entgegen dem Wunsch des Europäischen Parlaments im Juni 1977 nicht 

verabschiedet hat. Auch in der darauffolgenden Tagung der Umweltminister vom 

13. Dezember 1977 kam keine endgültige Einigung zustande. Der Rat erklärte 

sich zwar mit den wesentlichen Punkten des Richtlinienvorschlags grundsätz

lich einverstanden, war jedoch nicht in der Lage, über die Anhänge des Richt

linienvorschlags (Listen der jagdbaren sowie der schutzwürdigen Vogelarten) 

einen Konsens herbeizuführen. Der Ausschuß der Ständigen Vertreter wurde be

auftragt, seine Arbeiten über die Anhänge fortzusetzen, um es dem Rat zu er

möglichen, die Richtlinie auf seiner nächsten Tagung, die voraussichtlich 

im ersten Halbjahr 1978 stattfinden wird, zu verabschieden. 

Angesichts der Verzögerung durch den Rat YÖnnen die Schutzbestimmungen 

der Richtlinie frühestens im Jahre 1980 in der Gemeinschaft wirksam werden. 
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